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a) Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der zwangsweisen Unterbringung und Be-

handlung in Schleswig-Holstein  
 Gesetzentwurf der Fraktion der PIRATEN - Drucksache 18/606  
b) Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Psychisch-Kranken-Gesetzes und des Maß-

regelvollzugsgesetzes  
 Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 18/1363 
Ihr Schreiben vom 29. Januar 2014, Ihr Zeichen: L 212 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Eichstädt 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände bedankt sich für die Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu den oben genannten Gesetzentwürfen und teilt folgendes mit: 
 
 
Zu b) Gesetzentwurf der Landesregierung 
 
Zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung hat die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Lan-
desverbände in einem Anhörungsverfahren mit Schreiben vom 04.10.2013 gegenüber dem Mi-
nisterium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung Stellung genommen. Auf die dor-
tigen Ausführungen möchten wir vollumfänglich Bezug nehmen und fügen daher unser damali-
ges Schreiben dieser Stellungnahme bei (Anlage). 
 
Ergänzen möchten wir unsere Einschätzung hinsichtlich des auf kommunaler Seite zu erwarten-
den Kostenaufwands für den Fall, dass das angedachte Verfahren trotz der von uns geäußerten 
rechtlichen und fachlichen Bedenken beschlossen werden sollte. 
Die vom MSGFG unter D.1.2. des Vorberichts geschätzten Kostenfolgen in Höhe von 50.000 € 
halten wir für deutlich zu niedrig. Nach Rücksprache mit den kommunalen Gesundheitsämtern, 
die ihrerseits hierzu Kontakt mit den jeweiligen Fachkliniken aufgenommen haben, gehen wir in 
den Kreisen derzeit von ca. 20 Fällen pro Jahr aus. Der Kreis Ostholstein hat uns mitgeteilt, dass 
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er angesichts der dortigen besonderen Situation deutlich mehr Fälle erwartet. Derzeit wird dort 
von 480 Fällen pro Jahr ausgegangen. 
In den kreisfreien Städten dürfte unter Berücksichtigung der Unterbringungszahlen nach dem 
PsychKG eher mit 40 bis 50 Fällen pro Jahr zu rechnen sein. Nach einer vorsichtigen Schätzung 
halten wir daher 400 Fälle pro Jahr in den Kreisen und kreisfreien Städten (excl. Ostholstein) für 
realistisch.  
Bei den geschätzten Gutachtenkosten einschließlich weiterer Personalkosten in der Verwaltung 
ist nach unserer Einschätzung von 400 € je Fall auszugehen. Dies zugrunde gelegt erwarten die 
Kreise und kreisfreien Städte derzeit einen Kostenmehraufwand von ca. 160.000 €. Alle Zahlen 
sind in diesem Zusammenhang natürlich lediglich Schätzungen. Sie konkretisieren aber den von 
kommunaler Seite bereits geltend gemachten Konnexitätsanspruch und sollten somit Grundlage 
entsprechender Verhandlungen für einen Mehrbelastungsausgleich sein.  
 
 
Zu a) Gesetzentwurf der PIRATEN – Drucksache 18/606 
 
Der Gesetzentwurf sieht u. a in § 1 Abs.2 PsychKG eine geänderte Definition des Begriffs „psy-
chisch kranke Menschen“ vor, die wir fachlich für nicht vertretbar halten. Der Anwendungsbereich 
des Gesetzes würde dadurch auf einen deutlich eingeschränkten psychiatrischen Krankheitsbe-
reich (Psychose oder in der Schwere einer Psychose gleichkommende Krankheit oder Sucht)  
reduziert werden. Dies würde zugleich bedeuten, dass Personen, die nicht an dem vorstehend 
beschriebenen Krankheitsbild leiden, gleichwohl aber seelisch krank oder behindert sind, bei 
akuter Eigen- oder Fremdgefährdung nicht mehr in den Anwendungsbereich des Gesetzes fallen 
würden, und eine Gewährung von Hilfen für diesen Personenkreis nicht mehr möglich wäre. 
Die Gesetzesbegründung besagt hierzu, dass der Anwendungsbereich präziser und freiheits-
freundlicher gefasst werde. Dies kollidiert u.E. mit dem Schutzbedürfnis des erkrankten Men-
schen sowie seines Umfeldes bei akuter Eigen bzw. Fremdgefährdung. 
 
Darüber hinaus halten wir auch den § 7 Abs. 2 n.F. für durchaus problematisch. Der Entwurf 
stellt hier allein auf das Vorliegen einer erheblichen und gegenwärtigen Gefahr ab. U.E. sollte die 
derzeit geltende Regelung beibehalten werden. Ansonsten wäre künftig eine Abwehr akuter und 
noch bevorstehender, jederzeit möglicher Gefährdungen durch eine Unterbringung ausgeschlos-
sen. Dies würde ebenfalls mit dem vorstehend beschriebenen Schutzbedürfnis kollidieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung  
 
 
 
Marion Marx 
Dezernentin 
 










